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[ca . 1660 ] A
VOLLMACHT VON SEBASTIAN REDING FUER BEAT JAKOB I . ZURLAÜBEN

Reding erklärt , er sei überzeugt , dass die Regelung der Erb¬
schaft von Oberstleutnant Johann Rudolf Reding gerecht erfolge,
könne er doch hoffen , dass sowohl Schwyz als auch die Bluts¬
verwandtschaft ihren Einfluss geltend machen würden . Zusammen
mit Beat Jakob I . Zurlauben , dem Schwiegersohn Johann Rudolf
Redings , sei er zum Vormund der Erben bestellt worden . Zurlauben
habe gemäss einer Uebereinkunft in Weil [Wil ? ] vom 16 . April
1648 1800 Gulden zu fordern , was in Mailänderwährung 5400 Lire
ausmache . Dieser Betrag sei ihm aus dem Guthaben angewiesen
worden , das Oberstleutant Reding , beziehungsweise dessen Erben
von der "Camera Reale " zu Mailand für seine im Regiment Zwyer
geleisteten Dienste zu fordern habe . Somit erteile er im Ein¬
verständnis mit seinem Schwager , P . Augustin Reding , Dekan am
Stift Einsiedeln , Beat Jakob I . Zurlauben die Vollmacht , im
Namen der Seinen 4000 gute Gulden , das seien 12000 Lire Mai¬
länder Währung , in Mailand abzuheben , dies jedoch unter der



Bedingung , dass er die Differenz : von 2200 Gulden an den Unter¬

zeichneten abliefere und seinen Erbteil von 1800 Gulden zu¬

gunsten seiner [d . h . Zurlaubens ] Kinder anlege.

Kopie in italienischer Sprache
AH 11 , 286 - Blatt 286 V leer
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